[bookmark: _Toc206059742]Verhaltensleitfaden, wenn ein Fall gemeldet wird:
Dieser Leitfaden soll sicherstellen, dass sexualisierte Übergriffe im Sportunterricht konsequent und umfassend behandelt werden. Er legt Wert auf den Schutz und die Unterstützung der Betroffenen, eine gründliche Untersuchung des Vorfalls und die Etablierung von Präventionsmaßnahmen, um zukünftige Übergriffe zu verhindern.
Verband/Verein__________________________

Betroffene Person: ______________________
Meldung am____________________________

Sofortiges Handeln und Schutz der Betroffenen
· Trennung: Der/die betroffene Trainer*in soll sofort vom Unterricht und allen weiteren Tätigkeiten im Kontakt mit Kind/Jugendlichen freigestellt werden.
· Unterstützung der Betroffenen: Dem betroffenen Kind/Jugendlichen ist unmittelbare Unterstützung anzubieten. Dazu gehören psychologische Beratung, vertrauliche Gespräche und die Option, sich an externe Hilfsorganisationen zu wenden.
· Sicherstellung der Privatsphäre: Der Schutz der Identität und Privatsphäre der betroffenen Personen und des Beschuldigten ist von höchster Priorität. Informationen über den Vorfall sollten nur im notwendigen Umfang und vertraulich behandelt werden.
2. Meldung und Dokumentation
· Interne Meldung: Der Vorfall muss umgehend an die zuständige Schul- oder Vereinsleitung sowie an das Personalwesen gemeldet werden.
· Externe Meldung: Abhängig von der Schwere des Vorfalls sind auch rechtliche Schritte zu prüfen und gegebenenfalls die zuständigen Behörden (Polizei, Jugendamt) einzuschalten. Eine Anzeige muss nicht sofort erstattet werden –[footnoteRef:1] [1: ] 

Ein schwerer Übergriff liegt vor, wenn der begründete Verdacht besteht, dass eine nach dem Strafgesetzbuch gerichtlich strafbare Handlung erfolgt ist. Besonders wenn eines der folgenden Delikte betroffen ist, soll – nach Absprache mit Opferschutz- und/oder Prozessbegleitungseinrichtung/en – Anzeige an Polizei und/oder Staatsanwaltschaft eingereicht werden: 
Vergewaltigung (§ 201 StGB) = das Erzwingen des Beischlafs oder einer dem Beischlaf gleichzusetzenden Handlung; Geschlechtliche Nötigung (§ 202 StGB) = das Erzwingen einer sonstigen sexuellen Handlung. Generell – und unabhängig von einem Erzwingen – sind der Beischlaf oder eine ihm   gleichzusetzende Handlung bzw. sonstige sexuelle Handlungen mit Unmündigen (§§ 206 und 207 StGB) strafbar. 
Besonders relevant ist im Vereinskontext § 212 StGB, der den Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses zwischen Trainern und Kindern/Jugendlichen unter Strafe stellt. Dabei sind alle zuvor genannten Tathandlungen strafbar, auch das Vornehmen- und Zulassen von geschlechtlichen Handlungen durch Minderjährige an den Tätern. Auch das Vorschlagen von persönlichen Treffen oder das Vornehmen konkreter Vorbereitungshandlungen für persönliche Treffen – jeweils unter Täuschung über die sexuellen Absichten - ist gemäß § 208a StGB bei Unmündigen unter Strafe gestellt. Bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren sind gemäß § 208 StGB auch noch verschiedene andere sexuelle und zumindest anstößige Handlungen strafbar, beispielsweise das Vorzeigen von Pornographie. Wenn der konkrete Verdacht einer solchen strafbaren Handlung besteht, sollte unbedingt eine Anzeige eingebracht werden. Gemäß § 218 StGB ist vor allem zu beachten, dass intensive und würdeverletzende Berührungen der Geschlechtssphäre unter Strafe gestellt sind, sei es über Kleidung oder ohne. Je nach Situation ist auch das (intensive) Berühren der Oberschenkel strafbar.
Sollte der mutmaßliche Übergriff zu diesen Delikten passen oder diesen zumindest wertungsmäßig gleichzuhalten sein, liegt ein schwerer Übergriff vor.
Generell besteht eine Mitteilungspflicht an die Kinder- und Jugendhilfe, wenn ein begründeter Verdacht vorliegt, dass ein konkretes Kind oder ein Jugendlicher misshandelt, sexuell missbraucht, vernachlässigt wird/wurde oder sonst erheblich gefährdet ist und die Gefährdung nicht durch eigenes Tätigwerden abgewendet werden kann.

· Dokumentation: Alle relevanten Informationen zum Vorfall sollten sorgfältig und umfassend dokumentiert werden, einschließlich Datum, Uhrzeit, beteiligter Personen und getroffener Maßnahmen. 
3. Untersuchung und Konsequenzen
· Unabhängige Untersuchung: Eine unabhängige und transparente Untersuchung des Vorfalls ist durchzuführen. Dies kann durch externe Experten oder spezialisierte Stellen erfolgen.
· Disziplinarmaßnahmen: Abhängig vom Untersuchungsergebnis sind geeignete Disziplinarmaßnahmen zu ergreifen, die bis zur Entlassung (die Entlassung ist der juristisch gebräuchlichere Begriff für die außerordentliche – und damit fristlose – Kündigung) und strafrechtlichen Verfolgung reichen können.
·  und strafrechtlichen Verfolgung reichen können.
· Richtlinienverstöße: Sollte sich herausstellen, dass gegen bestehende Verhaltensrichtlinien oder ethische Standards verstoßen wurde, sind entsprechende Sanktionen zu verhängen.
5. Kommunikation und Transparenz
· Offene Kommunikation: Transparente Kommunikation gegenüber allen Beteiligten (Schüler, Eltern, Lehrkräften, Übungsleiter*innen) unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte.
· Vertrauensperson: Ernennung einer neutralen Vertrauensperson oder eines Ansprechpartners für Schüler, die sich bei Bedarf vertraulich melden können.
· Krisenmanagement: Entwicklung eines Krisenmanagementplans für den Fall von Vorfällen, um eine schnelle und koordinierte Reaktion zu ermöglichen.
